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(2) Der Staatssekretär für Hochschulwesen wird er
mächtigt, das Promotionsverfahren in den medizini
schen und veterinärmedizinischen Wissenschaften neu 
zu regeln.

§ 18
Durchführungsbestimmungen erläßt der Staatssekre

tär für Hochschulwesen*
§ 19

(1) Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Sep
tember 1956 in Kraft.

(2) Das Gesetz vom 7. Juni 1939 über die Führung 
akademischer Grade (RGBl. I S. 985) und alle bisher 
geltenden Bestimmungen über die Verleihung akade
mischer Grade treten gleichzeitig außer Kraft.

Berlin, den 6. September 1956
Der Ministerrat

der Deutschen Demokratischen Republik• \
Staatssekretariat 

Der Ministerpräsident für Hochschulwesen 
G r o t e w o h l  Prof. Dr. H a r i g

Staatssekretär * 1

Erste Durchführungsbestimmung 
zur Verordnung 

über die Verleihung akademischer Grade.
Vom 8. September 1956

Auf Grund des § 18 der Verordnung vom 6. Sep
tember 1956 über die Verleihung akademischer Grade 
(GBl. I S. 745) wird folgendes bestimmt:

Zu § 2 der Verordnung:
1 § 1

Das in der Sowjetunion oder in den volksdemokrati
schen Ländern an einer Universität oder Hochschule 
abgelegte Abschlußexamen bzw. die Diplomprüfung 
gibt dem Betreffenden die gleichen Rechte, wie das 
deutsche Abschlußexamen bzw. das Diplom einer Fach
richtung.

Zu § 3 der Verordnung:
§ 2

(1) Für das Promotionsverfahren an den Fakultäten 
der Universitäten und wissenschaftlichen Hochschulen, 
den wissenschaftlichen Hochschulen ohne Fakultäten 
sowie an sonstigen wissenschaftlichen Einrichtungen 
gilt die Promotionsordnung (Anlage 1).

(2) Bis zum 31. August 1957 können Promotionsver
fahren an dert Fakultäten der Universitäten und wis
senschaftlichen Hochschulen, an wissenschaftlichen 
Hochschulen ohne Fakultäten und an sonstigen wissen
schaftlichen Einrichtungen nach den bisher geltenden 
Bestimmungen durchgeführt werden.

§ 3
Der in der Sowjetunion oder in den volksdemokra

tischen Ländern erworbene akademische Grad Kandi
dat der............................................. Wissenschaften“ gibt dem
Inhaber die gleichen Rechte wie der deutsche Doktor
grad.

§ 4
Der Doktorgrad wird an den Universitäten oder wis

senschaftlichen Hochschulen in der Regel nach der 
Fakultät bezeichnet, die ihn verleiht. Die Fakultäten 
der Technischen Hochschulen verleihen für technische 
Wissenschaften einheitlich den Grad eines Doktor
ingenieurs (Dr.-Ing.).

Zu § 8 der Verordnung:
§ 5

(1) Für das Habilitationsverfahren an den Fakultäten 
der Universitäten und wissenschaftlichen Hochschulen, 
a ft den wissenschaftlichen Hochschulen ohne Fakultäten 
sowie an sonstigen wissenschaftlichen Einrichtungen 
gilt die Habilitationsordnung (Anlage 2)*

(2) Bis zum 31. Dezember 1956 können Habilitations
verfahren an den Fakultäten der Universitäten und 
wissenschaftlichen Hochschulen, an den wissenschaft
lichen Hochschulen ohne Fakultäten und an sonstigen 
wissenschaftlichen Einrichtungen nach den bisher gel
tenden Bestimmungen durchgeführt werden.

§ 6
Personen, die sich nach dem 8. Mai 1945 an den Uni

versitäten und wissenschaftlichen Hochschulen der 
Deutschen Demokratischen Republik habilitiert haben, 
sind berechtigt, dem bisher geführten Doktorgrad den 
Zusatz „habilitatus“ (habil.) anzufügen.

§ 7
Der in der Sowjetunion oder in den volksdemokrati

schen Ländern erworbene akademische Grad „Doktor 
der ..............................................  Wissenschaften“ gibt dem In
haber die gleichen Rechte wie der deutsche Grad eines 
habilitierten Doktors.

Zu § 9 Abs. 2 der Verordnung:
§ 8

Für die Anerkennung des in der Sowjetunion oder 
in den volksdemokratischen Ländern erworbenen aka
demischen Grades „Kandidat der.............................................. Wis
senschaften“ gilt § 3.

§ 9
Schlußbestimmung

Diese Durchführungsbestimmung tritt mit Wirkung 
vom 1. September 1956 in Kraft.

Berlin, den 8. September 1956
Staatssekretariat für Hochschulwesen

Prof. Dr. H a r i g  
Staatssekretär

Anlage 1
zu vorstehender Erster Durchführungsbestimmung 

Promotionsordnung
§ 1

Der Grad eines Doktors wird nach ordnungsgemäßem 
Abschluß eines Promotionsverfahrens durch die Fakul
tät einer Universität oder wissenschaftlichen Hoch
schule, durch eine wissenschaftliche Hochschule ohne 
Fakultäten sowie durch sonstige wissenschaftliche Ein
richtungen verliehen.

§ 2
Voraussetzung für die Zulassung zur Promotion ist 

der Nachweis eines erfolgreich abgeschlossenen Univer- 
sitäts-- oder Hochschulstudiums bzw. eines erfolgreich 
abgelegten Examens für Werktätige ohne abgeschlos
senes Hochschulstudium.

§ 3
Auf den Nachweis gemäß § 2 kann nur in besonders 

begründeten Ausnahmefällen (bei bereits vorliegenden 
wissenschaftlichen Leistungen) mit Zustimmung des 
für die wissenschaftliche Institution zuständigen Mini
steriums bzw. Staatssekretariats verzichtet werden.


